
15-4 Viertes Buch.

I. Das Kaiserthum Deutschland.
§ 97. Allgemeines.

Zum Kaiserthum Deutschland gehören folgende Staaten:
1) Das Königreich Preußen (mit Lauenburg).
2) Das Königreich Bayern.
3) Das Königreich Sachsen.
4) Das Königreich Würtemberg.
5) Das Großherzogthum Baden.
6) Das Großherzogthum Hessen.
7) DasGroßherzogth. Mecklenburg-Schwerin.
8) Das Großherzogthum Sachsen-Weimar.
9) Das Großherzogth. Mecklenburg-Strelitz.

10) Das Großherzogthum Oldenburg.
11) Das Herzogthum Braun schweig.
12) Das Herzogthum Sachsen-Meiningen.
13) Das Herzogthum Sachsen-Altenburg.
14) Das HerzogthumSachsen-Koburg-Gotha.
15) Das Herzogthum Anhalt.
16) Das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
17) Das Fürstenthum Schwarzburg-Sonders¬

hausen. -

18) Das Fürstenthum Waldeck.
19) Das Fürstenthum Reuß ältere Linie.
20) Das Fürstenthum Reuß jüngere Linie.
21) Das Fürstenthum Schaumburg-Lippe.
22) Das Fürstenthum Lippe.
23) Die Freie Stadt Lübeck.
24) Die Freie Stadt Bremen.
25) Die Freie Stadt Hamburg.
26) Das unmittelbare Reichsland Elsaß-

Lothringen (von Frankreich abgetreten im Friedensschluß
zu Frankfurt a. M., Mai 1871).

Da in Folge des Krieges von 1866 neben dem Her-
zogthum Schleswig auch das Herzogthum Holstein, das König-
reich Hannover, das Kursürstenthum Hessen, das Herzog-
thum Nassau und die Freie Stadt Frankfurt dem Königreich
Preußen einverleibt worden sind, so ist der neue deutsche
Reichsverband gegenüber dem früheren Bundesverband (vgl.
S. 152 f.) nur verkleinert durch Ausscheidung Oesterreichs,
Liechtensteins, Luxemburgs und Limburgs, vergrößert dagegen


